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Gemeinde Kalkhorst

Beschlussvorlage

Federführend:
Bauwesen

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Verfasser:

GV Kalkh/20/14692
öffentlich
19.08.2020
Maria Schultz

B- Plan Nr. 14 "Ehemaliges Asyl-bewerberheim sowie anschließen-
de zentrale Lagen"
hier: Entwurfs- und Auslegungsbeschluss
Beratungsfolge:
Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

Bauausschuss der Gemeinde Kalkhorst
Gemeindevertretung Kalkhorst

Sachverhalt:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Kalkhorst hat am 10.03.2020 die Aufstellung des 
Bebauungsplanes Nr. 14 „Ehemaliges Asylbewerberheim sowie anschließende zentrale La-
gen“ im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB beschlossen.

Mit dem Bebauungsplan Nr. 14 beabsichtigt die Gemeinde Kalkhorst die planungsrechtlichen 
Voraussetzungen für die Ausweisung eines Allgemeinen Wohngebietes gemäß § 4 Baunut-
zungsverordnung (BauNVO) zu schaffen. Das Ziel der Planung besteht darin, eine brachlie-
gende Fläche in eine Wohnnutzung zu überführen und auf steigende Bedarfe in der Wohn-
raumnachfrage zu reagieren. Insbesondere von Familien und Angestellten im touristischen 
Dienstleistungssektor wird in der Gemeinde Wohnraum nachgefragt. Zudem wird der städte-
bauliche Missstand einer innerörtlichen Baulücke sowie brachliegender Flächen behoben.

Mit dem vorliegenden Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 14 soll die Öffentlichkeits- und Be-
hördenbeteiligung durchgeführt werden.

Die Gemeindevertretung wird gebeten, den Entwurf mit zugehöriger Begründung (inkl. Um-
weltbelange) zur Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung sowie der Beteiligung sonstiger 
Träger öffentlicher Belange zu bestimmen.

Beschlussvorschlag:
1. Die Gemeindevertretung billigt den vorliegenden Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 

14 sowie den Entwurf der zugehörigen Begründung inkl. Umweltbelange.

2. Mit dem Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 14 soll die Öffentlichkeits- und Behördenbe-
teiligung gemäß §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB durchgeführt werden.

3. Der Bürgermeister wird beauftragt, die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB ortsüblich bekannt zu machen.

Finanzielle Auswirkungen:

Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifügen - u.a. Abschreibung, Unter-
haltung, Bewirtschaftung)
Kosten trägt die Gemeinde
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X Finanzierungsmittel im Haushalt vorhanden.
durch Haushaltsansatz auf Produktsachkonto:
durch Mitteln im Deckungskreis über Einsparung bei Produktsachkonto:

über- / außerplanmäßige Aufwendung oder Auszahlungen
unvorhergesehen und
unabweisbar und 
Begründung der Unvorhersehbarkeit und Unabweisbarkeit (insbes. in Zeiten vorläufiger Haus-
haltsführung auszufüllen):

Deckung gesichert durch
Einsparung außerhalb des Deckungskreises bei Produktsachkonto: 

Keine finanziellen Auswirkungen.

Anlagen:
Plan


